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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, den  07.10.2013 
IV A 22 Telefon (90139) 9139 4763 
 Fax       (90139) 9139 4732 
 martina.weeger@senstadtum.berlin.de 

 

 An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 
Kapitel 1295 Förderung des Wohnungsbaus 
Titel 16141 Erträge aus Wohnungsbauförderdarlehen 
Titel 18141 Rückflüsse von Wohnungsbauförderdarlehen 
 
Rückflüsse von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften aus Darlehen der Woh-
nungsbauförderung  
 

Zwischenbericht 
 
31. Sitzung des Hauptausschusses am 6. März 2013 
36. Sitzung des Hauptausschusses am 12. Juni 2013 
37. Sitzung des Hauptausschusses am 28. August 2013 
 
 
Ansätze  Kapitel 1295, Titel  16141 – Erträge aus Wohnungsbauförderdarlehen:  
 
2012:  30.000.000 € 
2013:  32.000.000 € 
2014:  24.000.000 € 
Ist 2012:                           23.254.918,35 € 
Verfügungsbeschränkungen:                 0 € 
Aktuelles Ist (31.08.2013):                                  11.424.379,05 € 
 

 

Ansätze  Kapitel 1295, Titel  18141 – Rückflüsse von Wohnungsbauförderdarlehen:  
 
2012:  72.000.000 € 
2013:  72.000.000 € 
2014:  72.000.000 € 
Ist 2012:                         229.013.751,61 € 
Verfügungsbeschränkungen:                 0 € 
Aktuelles Ist (31.08.2013):                                224.950.142,64 € 
 

 
Der Hauptausschuss hat in seiner 37. Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„Der Senat 
wird gebeten, dem Hauptausschuss zur 1. Lesung des Einzelplans 12 am 16. Oktober 2013 zu 
berichten in welchem Umfang die Berliner Wohnungsbaugesellschaften an den Rückflüssen betei-
ligt waren (Ist-Status) und wie die Prognose für die öffentlichen Darlehensnehmer ist.“ 
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Hierzu wird berichtet: 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Es wird gebeten, den nachfolgenden Zwischenbericht zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Die hierzu erforderlichen Ermittlungen und Abstimmungen konnten noch nicht abgeschlossen 
werden. Deshalb wird um eine Fristverlängerung bis zur 2. Lesung des Einzelplans 12 zum Ent-
wurf des Doppelhaushaltsplans 2014/2015 am 13. November 2013 im Hauptausschuss gebeten. 
 
 
In Vertretung  
 
 
 
 
 
 
Christian Gaebler 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
 




